
    Gemeinde Hilter a.T.W.
           Fachbereich 4
              -Finanzen-

Überplanmäßige Ausgaben FinA 27.05.21 Hilter  a.T.W., 28.06.2021

Nr. Budget Bezeichnung
HH-Ansatz 

maßnahmen-
bezogen

Überplanmäßig 
benötigt

Verant-
wortlicher 

Fachbereich
Erläuterung

1 54110 Gemeindestraßen 250.000,00 €         136.000,00 €           

INV-09-018 Bau von Buswartehallen 12.000,00 €           114.000,00 €           

2 21110 Grundschule Borgloh 291.300,00 €         51.800,00 €             FB 1 

Für die Sanierung der WC-Außenanlagen wurde ein 
Förderantrag beim Land Niedersachsen gestellt. Es liegt noch 
kein Zuschussbescheid vor, die Förderfähigkeit wurde jedoch 
bejaht.
Die für 2023 geplante Maßnahme könnte dann vorgezogen 
werden. Den Sanierungskosten i.H.v. 145.000,- € stehen 
Fördermittel von 93.200,- € gegenüber, so dass 51.800,- € 
über den Haushalt Co- zu finanzieren sind. 

3 54110 Gemeindestraßen 4.500,00 €             83.000,00 €             FB 2
Durch den enormen Wintereinbruch Anfang Februar 2021 
mussten 83.000,- € an externe Räumdienste verausgabt 
werden.

4 INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen 
GS Borgloh -  €                      3.600,00 €              FB 1

5 INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen 
GS Wellendorf 6.000,00 €             3.600,00 €              FB 1

6 Diverse 421.000,00 €         60.000,00 €             FB 1 / FB 2 

Sanierung / Ausbau der IT-Infrastruktur GS Hilter, GS Borgloh, 
Oberschule Hilter                                                                                     
Im Haushalt 2021 sind insgesamt 421.000,- € für die 
Digitalisierung der Schulen (Infastruktur) vorgesehen. Es erfolgt 
im Rahmen des Digitalpaktes eine Bezuschussung durch das 
Land Niedersachsen von 313.600,- €. Um eine vollumfängliche 
Sanierung/Erweiterung durchzuführen sind die eingeplanten 
Mittel nicht ausreichend. 

452.000,00 €       

Im Auftrag

Summe:

Zu TOP 5 der Sitzung des Finanzausschusses am 27.05.2021; Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Zu Zwecken der Inklusion muss in den benannten 
Grundschulen jeweils ein Soundsystem für hörgeschädigte 
Schüler erworben werden. Die Kommunen erhalten zu 
Inklusionszwecken Landeszuweisungen von zuletzt 21.813,- €, 
die u.a. hierfür verwendet werden können. 

Im Zuge der Sanierung der L97 (Ortsdurchfahrt) werden 
seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. Unterhaltungsarbeiten 
durchgeführt, die nicht in die Zuständigkeit der Landesbehörde 
für Verkehr fallen. So werden Geh- und Radwege saniert bzw. 
erweitert sowie die Bushaltestellen erneuert. Hierfür sind bisher 
noch keine Mittel im Haushalt veranschlagt.                                                                         
Für die Erneuerung der Buswartehallen kann ggf. mit einer 
Förderung von mind. 50 % gerechnet werden.                            
Der endgültige Kostenanteil der Gemeinde Hilter kann erst 
nach Besprechung mit dem NLStBV sowie der darauf 
folgenden Submission beziffert werden.

FB 2 
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